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Aufgrund der § 6, 8 und 44 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GO-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBL LSA S. 383) 
in der derzeit geltenden Fassung und der §§ 2, 5, 6 und 8 des Kommunalabgaben-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13.12.1996  (GVBL. LSA S. 405) in der derzeit geltenden Fassung wird 
nach Beschlussfassung des Gemeinderates der Gemeinde Bördeland vom 
06.10.2011 und Anzeige bei der Kommunalaufsicht folgende Neufassung der Sat-
zung der Gemeinde Bördeland über die Erhebung von besonderen Herstel-
lungsbeiträgen für die zentrale Schmutzwasserentsorgung (Besondere 
Schmutzwasserherstellungsbeitragssatzung) erlassen: 
 
 

Abschnitt I  
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Allgemeines 
 
(1) Die Gemeinde Bördeland (nachfolgend Gemeinde genannt) betreibt Kanalisati-

ons- und Abwasserreinigungsanlagen (öffentliche Abwasserbeseitigungsanla-
gen) als selbständige öffentliche Einrichtung 
 
zur zentralen Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)  
 
nach Maßgabe der Satzung der Gemeinde Bördeland über die Beseitigung von 
Abwasser und den Anschluss von Grundstücken an die öffentlichen Abwasser-
beseitigungsanlagen (Abwasserbeseitigungssatzung). 

 
Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung besondere Schmutzwasserher-
stellungsbeiträge für die Grundstücke, die vor dem 15.06.1991 an die öffentliche 
zentrale Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen waren (Altanschlussnehmer). 
 
 

Abschnitt II 
Besonderer Schmutzwasserherstellungsbeitrag 

 
§ 2 

Grundsatz 
 
(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Gebühren gedeckt ist, für 

die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der 
zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen Schmutzwasserbeiträge 
von den Beitragspflichtigen im Sinne von § 6 Abs. 8 KAG-LSA, denen durch die 
Inanspruchnahme oder die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Leistungen 
ein Vorteil entsteht.   

 
(2) Der besondere Schmutzwasserherstellungsbeitrag enthält die Kosten für den 

jeweils ersten Grundstücksanschluss für jedes Grundstück. Dieser umfasst die 
Anschlussleitung vom Hauptsammler bis zur Grundstücksgrenze mit Revisions-
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schacht/-öffnung, nicht jedoch die Grundstücksentwässerungsanlage auf dem 
Grundstück. 

 
 
§ 3 

Gegenstand der Beitragspflicht 
 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an eine zentrale öffentliche Ab-

wasserbeseitigungsanlage angeschlossen werden können und für die  
 
     1. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder  
         gewerblich genutzt werden dürfen,   
 
     2. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach  
         der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen 
         Entwicklung in der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung 
         anstehen.   
 
(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 

tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn 
die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht erfüllt sind. 

 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürger-

lich-rechtlichen Sinne. Ist ein vermessenes und im Grundbuch eingetragenes 
bürgerlich-rechtliches Grundstück nicht vorhanden, so gilt die von dem Beitrags-
pflichtigen zusammenhängend genutzte Fläche als Grundstück. Der Beitrags-
pflichtige ist in diesem Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße nachprüfbar, ins-
besondere durch amtliche Dokumente, nachzuweisen. 

 
(4) Durch nachträglich katastermäßige Vermessungen eintretende Veränderungen 

der Bemessungsgrundlagen bleiben unberücksichtigt. 
 
 

§ 4 
Beitragsmaßstab 

 
Der besondere Schmutzwasserherstellungsbeitrag wird für die zentrale Schmutz-
wasserbeseitigung nach einem nutzungsbezogenen Maßstab berechnet.   
 
(1) Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen Beitrages werden für das erste Vollge-

schoss 25 v. H. und für jedes weitere Vollgeschoss 15 v. H. der Grundstücksflä-
che in Ansatz gebracht.  Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberflä-
che im Mittel mehr als 1,60 m über die  Geländeoberfläche hinausragt und die 
über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von 2,30 m ha-
ben. Zwischendecken und Zwischenböden, die unbegehbare Hohlräume von ei-
nem Geschoss abtrennen, bleiben unberücksichtigt. Kirchengebäude werden 
stets als eingeschossige Gebäude behandelt. Ist im Einzelfall eine Geschosszahl 
wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, werden bei gewerb-
lich oder industriell genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in 
anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je vollendete 2,30 m Höhe der 
Baulichkeit (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet. 
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(2) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken,   
 

1.   die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die Ge-
samtfläche des Grundstücks, wenn für dieses eine bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist; 

 
2.   die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und  

a)  mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Orts-
teiles liegen, - sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die Ge-
samtfläche des Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar 
ist; 

  
b) mit der Restfläche im Außenbereich liegen – sofern sie nicht unter Nr. 6 

oder Nr. 7 fallen – die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn 
für diese darin eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist; 

 
3.   die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen sowie bei 

Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, - 
sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die Fläche im Satzungsbe-
reich, wenn diese baulich oder gewerblich genutzt werden kann; 

 
4.  für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 

besteht und die nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen,  
 

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Orts-
teiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 

 
  b)  wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und 

teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des 
Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen 
Straßengrenze und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand 
von 50 m dazu verläuft; bei Grundstücken, die nicht an eine Straße an-
grenzen oder nur durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr 
verbunden sind, die Fläche zwischen der der Straße zugewandten 
Grundstücksseite und einer Linie, die im gleichmäßigen Abstand von 50 
m zu ihr verläuft;  

 
5.   die über die sich nach Nr. 2 lit. b) oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen 

hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jewei-
ligen Straßengrenze bzw. im Falle von Nr. 4 der der Straße zugewandten 
Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand 
verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung ent-
spricht;  

 
6. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die 

Nutzung als Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne oder 
mit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z.B. Dauerkleingärten, 
Schwimmbäder, Camping- und Festplätze nicht aber Flächen für die Land-
wirtschaft, Sportplätze und Friedhöfe) oder die innerhalb eines im  
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 Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt 
werden, 75 % der Grundstücksfläche; 

 
7. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die 

Nutzung als Sportplatz oder als Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb 
eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so 
genutzt werden, sowie bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan 
oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung als Fläche für die 
Landwirtschaft festgesetzt ist, die Grundfläche der an die Abwasserbeseiti-
gungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die 
so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet,  ihre 
Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulich-
keiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze 
durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem 
Grundstück erfolgt; 

 
8. die im Außenbereich liegen und bebaut sind, die Grundfläche der an die 

Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch 
die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt 
zugeordnet, ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwän-
den der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grund-
stücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung 
auf dem Grundstück erfolgt; 

 
9. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch eine rechtsver-

bindliche Fachplanung (Planfeststellung, Betriebsplan oder ähnlicher Ver-
waltungsakt) eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelas-
sen ist (z.B. Abfalldeponie, Untergrundspeicher pp.), die Fläche des Grund-
stücks, auf die sich die rechtsverbindliche Fachplanung (Planfeststellung, 
Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt) bezieht, wobei solche Flächen 
unberücksichtigt bleiben, die schmutzwasserrelevant nicht nutzbar sind. 

 
(3) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt bei Grundstücken  

 
 1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen 

(Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2) 
 

a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge-
schosse; 

 
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der 

baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sonder-
gebieten im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen 
anderen Baugebieten die durch 2,3 geteilte höchstzulässige Gebäude-
höhe auf ganze Zahlen aufgerundet; 

 
c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die 

Höhe der baulichen Anlagen sondern nur eine Baumassenzahl festge-
setzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl auf gan-
ze Zahlen aufgerundet; 

d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl 
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von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene; 
 

e) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch 
die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, 
wenn 

 
   aa) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Fläche für die 

 Landwirtschaft festgesetzt ist, die Zahl der tatsächlich vorhande-
nen Vollgeschosse; 

 
  bb) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhaus-

gebiet festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss, 
 
   cc) sie in anderen Baugebieten liegen, der in der näheren Umgebung  
    überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene  
    (§ 34 BauGB ) Berechnungswert nach lit. a) – c); 
 
 2. für die durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur un-

tergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z.B. Dauerkleingärten, Schwimm-
bäder, Camping-, Sport- und Festplätze sowie Friedhöfe) oder  

  die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden, 
die Zahl von einem Vollgeschoss;  

 
 3. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d) und e) 

sowie nach Nr. 2 oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumas-
senzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschritten wird, die tatsächlich vor-
handene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich vorhan-
denen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. 
c);  

 
 4.  für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb 

des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (Abs. 2 Nr. 4), wenn sie 
 

  a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollge-
schosse, 

 
  b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend 

vorhandenen Vollgeschosse; 
 

 5.  die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Zahl der 
Vollgeschosse der angeschlossenen Baulichkeit; 

 
 6.  die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und aufgrund einer rechtsver-

bindlichen Fachplanung (vgl. Abs. 2 Nr. 9) schmutzwasserrelevant nutzbar 
sind,  

 
  a) die höchste Zahl der durch die Fachplanung zugelassenen Vollge-

schosse, 
 

  b) die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, wenn die 
Fachplanung keine Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß 
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enthält; 
  jeweils bezogen auf die Fläche nach Abs. 2 Nr. 9. 
 
(4) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 

BauGB oder § 35 Abs. 6 BauGB liegen, sind zur Feststellung der Zahl der Voll-
geschosse die Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für 
 
1. Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zu-

lässige Nutzungsmaß getroffen sind; 
 
2. die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Be-

stimmungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 
 

§ 5 
Beitragssatz 

 
Der besondere Schmutzwasserherstellungsbeitragssatz der zentralen öffentlichen 
Schmutzwasserbeseitigung beträgt 
 

0,63 Euro / m².   
 

§ 6 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Ist 
das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Art. 233 § 4 des Ein-
führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche belastet, so ist anstelle des 
Eigentümers der Inhaber dieses Rechts beitragspflichtig.   
 

(2) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als Eigentum des Volkes 
eingetragen sind, tritt an die Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte 
im Sinne von § 8 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes. 
 

(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teil-
eigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend 
ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.  
 

(4) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen eines 
Erbbaurechts oder bei Wohn- oder Teileigentum auf diesem. 

 
§ 7 

Entstehen der Beitragspflicht 
 
Die Beitragspflicht für den besonderen Schmutzwasserherstellungsbeitrag entsteht 
nach § 6 Abs. 6 Satz 2 KAG-LSA mit dem Inkrafttreten dieser Satzung. Die konkrete 
Erneuerung von Anlageteilen vor dem Grundstück ist für die Entstehung der Bei-
tragspflicht nicht notwendig. Nach der Rechtsprechung des OVG Sachsen-Anhalt tritt 
die Bevorteilung der sogenannten Altanschlussnehmer bereits dann ein, wenn die 
Altanlagen als öffentliche Einrichtung gewidmet werden und der jeweilige Aufgaben-
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träger die Verantwortung für die Anlagen übernimmt und eine entsprechende Sat-
zung zur Veranlagung von Altanschlussnehmern in Kraft getreten ist. 

 
§ 8 

Vorausleistung 
 
(1) Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt 

werden, sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die 
Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn 
der Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist.  
 

(2) Ist die Beitragsschuld drei Jahre nach Bekanntgabe des Vorausleistungsbe-
scheides noch nicht entstanden, kann die Vorausleistung zurückverlangt werden, 
wenn die Einrichtung bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht benutzbar ist. Der 
Rückzahlungsanspruch ist ab Erhebung der Vorausleistung mit 2 vom Hundert 
über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank jährlich zu verzinsen. 

 
§ 9 

Veranlagung, Fälligkeit 
 
Der besondere Schmutzwasserherstellungsbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt 
und ist einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für 
die Erhebung einer Vorausleistung.  
 

§ 10 
Ablösung durch Vertrag 

 
In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung 
durch Vertrag vereinbart werden. Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßga-
be des in § 4 bestimmten Beitragsmaßstabes und des in § 5 festgelegten Beitrags-
satzes zu ermitteln. Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht 
endgültig abgegolten.   
 

§ 11 
Billigkeitsregelungen 

 
(1) Ausgehend von einer Durchschnittsgröße der nach der tatsächlichen Nutzung 

vorwiegend Wohnzwecken dienenden Grundstücke im Entsorgungsgebiet der 
Gemeinde mit 916 m² gelten derartige Wohngrundstücke als übergroß im Sinne 
von § 6 c Abs. 2 Satz 1 KAG-LSA, bei denen die nach § 4 Abs. 2 ermittelte Vor-
teilsfläche von 1.190 m² (Begrenzungsfläche = 30 % über der Durchschnittsgrö-
ße im Entsorgungsgebiet der Gemeinde) überschritten wird. Übergroße Grund-
stücke werden in der Größe der Begrenzungsfläche von 1.190 m² in vollem Um-
fang und hinsichtlich der die Begrenzungsfläche in Höhe von 1.190 m² überstei-
genden Vorteilsfläche zu 25 v. H. herangezogen.  
 

(2) Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die auf der durch § 4  Abs. 2 Nr. 1 - 5 
bestimmten Grundstücksfläche oder auf einem unter § 4  Abs. 2 Nr. 6 und 9 fal-
lendes Grundstück errichtet sind, und die nach der Art ihrer Nutzung keinen Be-
darf nach Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage auslösen 
oder nicht angeschlossen werden dürfen und auch tatsächlich nicht angeschlos-
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sen sind, bleiben beitragsfrei (§ 6 c Abs. 3 KAG-LSA). Der Beitragsfreiheit sol-
cher Gebäude oder selbständiger Gebäudeteile ist dergestalt Rechnung zu tra-
gen, dass die beitragsfreien Gebäude oder selbständigen Gebäudeteile bei der 
Feststellung der Zahl der Vollgeschosse nach § 4 Abs. 3 und 4 unberücksichtigt 
bleiben. 
 

(3) Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestun-
det werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den 
Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet 
erscheint. Die Stundung kann generell nur gegen Antrag und Sicherheitsleistung 
gewährt werden. Ist die Einziehung nach Lage des Einzelfalls unbillig, können die 
Ansprüche ganz oder zum Teil erlassen werden. Die Entscheidung über Billig-
keitsmaßnahmen steht unter dem Vorbehalt, nach Beurteilung der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit im Einzelfall zu sozialverträglichen Belastungen zu ge-
langen. Für die Verwirklichung, die Fälligkeit und das Erlöschen von Ansprüchen 
aus dem Beitragsschuldverhältnis gelten insbesondere die §§ 218 bis 223, 224 
Abs.1 und 2, §§ 225, 226, 227 Abs.1, §§ 228 bis 232, §§ 233 bis 240 der Abga-
benordnung in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. 
 

(4) Werden Grundstücke landwirtschaftlich im Sinne von § 201 BauGB oder als 
Wald genutzt, ist der Beitrag solange zinslos zu stunden, wie das Grundstück zur 
Erhaltung der Wirtschaftlichkeit des landwirtschaftlichen Betriebes genutzt wer-
den muss. Dies gilt auch für die Fälle der Nutzungsüberlassung und Betriebs-
übergabe an Familienangehörige im Sinne von § 15 Abgabenordnung. Bei be-
bauten und tatsächlich angeschlossenen Grundstücken und Teilflächen davon 
gilt die Stundungsverpflichtung nur, wenn die Bebauung ausschließlich der land-
wirtschaftlichen Nutzung dient und die öffentliche Einrichtung nicht in Anspruch 
genommen wird. 
 

(5) Der Beitrag ist auch zinslos zu stunden, solange Grundstücke als Kleingärten im 
Sinne des Bundeskleingartengesetzes genutzt werden oder Grundstücke oder 
Teile davon aus Gründen des Naturschutzes mit einer Veränderungssperre be-
legt sind. 

 
 

Abschnitt III 
Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse 

 
§ 12 

Entstehung des Erstattungsanspruchs 
 
(1) Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grundstückseigentümers für ein Grundstück 

einen weiteren Grundstücksanschluss oder für ein Grundstück, für das die Bei-
tragspflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und zu einem Grundstück verselb-
ständigte Teilfläche einen eigenen Grundstücksanschluss oder nach dessen Be-
seitigung einen neuen Grundstücksanschluss an die zentrale öffentliche Abwas-
seranlage her (zusätzliche Grundstücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die 
Aufwendungen für die Herstellung solcher zusätzlichen Grundstücksanschlüsse 
im Freigefälle nach folgenden Einheitsätzen zu erstatten: 
 
Bei der Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen bis zu einer 
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Nennweite von DN 150: 
 
Hausanschlussschacht, einschließlich Einbau     420,67 EURO 
lfd. Meter Anschlusskanal        259,09 EURO 
 
Befindet sich der Übergabeschacht auf dem Grundstück des Anschlussnehmers, 
bemisst sich der laufende Kanal vom Übergabeschacht bis zum Anschluss an 
den öffentlichen Kanal, wobei der Kanal als in der Öffentlichkeitsmitte verlaufend 
angenommen wird. 
 
Befindet sich der Übergebeschacht im öffentlichen Bereich, bemisst sich der An-
schlusskanal von der am Anschlusskanal angrenzenden Grundstücksgrenze bis 
zum Anschluss an den öffentlichen Kanal, wobei der Kanal als in der Öffentlich-
keitsmitte verlaufend angenommen wird. 
 
Bei der Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen größer einer 
Nennweite von DN 150 sind die tatsächlichen Kosten zu erstatten. 
 

(2) Der Aufwand für die Herstellung und Erneuerung einer Druck - Hausanschlusslei-
tung ist nach den tatsächlichen Kosten zu erstatten. 
 

(3) Die Kosten für die Veränderung, Abtrennung oder Beseitigung sowie Unterhal-
tung von Grundstücksanschlüssen sind nach den tatsächlichen Kosten zu erstat-
ten. 
 

(4) Bei Anschluss eines Hinterliegergrundstückes werden die Kosten gemäß Abs. 1 
und 2 zuzüglich der Kosten für die Erdarbeiten und Rohrverlegung auf dem ers-
ten Grundstück berechnet. 
 

(5) Die §§ 6, 8, 9, 10 und 11 Abs. 3 dieser Satzung gelten entsprechend. Der Erstat-
tungsanspruch entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses.  
 

(6) Die Grundstücksanschlüsse einschließlich Übergabeschacht werden grundsätz-
lich durch die Gemeinde hergestellt, erneuert, verändert, beseitigt und unterhal-
ten.   

 
Abschnitt IV 

Schlussvorschriften 
 

§ 13 
Auskunfts- und Duldungspflicht 

 
(1) Die Abgabepflichtigen und ihre Vertreter haben der Gemeinde bzw. dem von ihr 

Beauftragten jede Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der 
Abgaben erforderlich ist.  
 

(2) Die Gemeinde bzw. der von ihr Beauftragte können an Ort und Stelle ermitteln. 
Die nach Abs. 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen 
und in dem erforderlichen Umfang zu helfen.   

 
§ 14 
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Anzeigepflicht 
 
(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl  

vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzu-
zeigen. 
 

(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben 
beeinflussen, so hat der Abgabepflichtige dies unverzüglich der Gemeinde schrift-
lich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu 
geschaffen, geändert oder beseitigt werden.   

 
 

§ 15 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten sowie 

zur Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3 Abs. 3 
DSG-LSA) der hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten 
gemäß §§ 9 und 10 DSG-LSA (Vor- und Zuname der Abgabepflichtigen und de-
ren Anschriften; Grundstücks- und Grundbuchbezeichnung) durch die Gemeinde 
zulässig.   
 

(2) Die Gemeinde darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches 
und des Melderechts bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezogenen 
Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich die Daten von den 
entsprechenden Ämtern (Finanz- und Steuer-, Liegenschafts-, Einwohnermelde- 
und Grundbuchamt) übermitteln lassen, was auch im Wege automatischer Abruf-
verfahren erfolgen kann. 

 
 

§ 16 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG-LSA handelt, wer vorsätzlich 

oder leichtfertig   
 

1. entgegen § 13 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben er-
forderlichen Auskünfte nicht erteilt   
 

2. entgegen § 13 Abs. 2 verhindert, dass die Gemeinde bzw. der von ihr Beauf-
tragte an Ort und Stelle ermitteln kann und dazu erforderliche Hilfe verweigert  
 

3. entgegen § 14 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück 
nicht innerhalb eines Monats schriftlich anzeigt 

 
und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Ab-
gabenvorteile zu erlangen (Abgabengefährdung). 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 16 Abs. 3 KAG-LSA mit einer Geldbuße 
bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 

§ 17 
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Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Bördeland über die Erhebung von beson-
deren Herstellungsbeiträgen für die zentrale Schmutzwasserentsorgung (Besondere 
Schmutzwasserherstellungsbeitragssatzung) vom 20.05.2008 außer Kraft. 
 
 
Bördeland, den 06.10.2011 
 
 
 
Nimmich      (Siegel) 
Bürgermeister 


